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Rechtsanwalt
Peter Horrig, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

Ihr Ansprechpartner in arbeitsrechtlichen Fragen

1 Höhere Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen ab 1.7.2015

Der  Pfändungsschutz  stellt  sicher,  dass  Schuldner  auch  bei  einer  Pfändung  ihres  Arbeitseinkommens  ihr 
Existenzminimum  sichern  und  die  gesetzlichen  Unterhaltspflichten  erfüllen  können.  Die  Höhe  der 
Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen wird jeweils zum 1. Juli eines jeden zweiten Jahres an die Entwicklung 
des steuerlichen Grundfreibetrages für das sächliche Existenzminimum angepasst.

Ab dem 1.7.2015 beträgt der monatlich unpfändbare Grundbetrag 1.073,88 € (bisher: 1.045,04 €). Dieser Betrag 
erhöht sich, wenn gesetzliche Unterhaltspflichten zu erfüllen sind, um monatlich 404,16 € (bisher: 393,30 €) für die  
erste  und  um monatlich  jeweils  weitere  225,17  €  (bisher:  219,12  €)  für  die  zweite  bis  fünfte  Person.  Wenn 
Schuldner mehr verdienen als den so ermittelten pfändungsfreien Betrag, verbleibt ihnen vom Mehrbetrag bis zu 
einer Obergrenze ebenfalls ein bestimmter Anteil.

2 Kürzung des Erholungsurlaubs wegen Elternzeit

Nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann der Arbeitgeber den Erholungsurlaub wegen Elternzeit nicht  
mehr  kürzen.  Die  Regelung  im  Gesetz  zum  Elterngeld  und  zur  Elternzeit,  wonach  der  Arbeitgeber  den 
Erholungsurlaub,  der  dem Arbeitnehmer  oder  der  Arbeitnehmerin  für  das  Urlaubsjahr  zusteht,  für  jeden vollen 
Kalendermonat der Elternzeit um ein Zwölftel kürzen kann, setzt voraus, dass der Anspruch auf Erholungsurlaub 
noch  besteht.  Daran  fehlt  es,  wenn  das  Arbeitsverhältnis  beendet  ist  und  der  Arbeitnehmer  Anspruch  auf 
Urlaubsabgeltung hat. Denn dann hat sich der Urlaubsanspruch in einen Abgeltungsanspruch gewandelt. 

In einem Fall aus der Praxis war eine Frau als Ergotherapeutin bei ihrem Arbeitgeber beschäftigt. Die monatliche 
Bruttovergütung betrug zuletzt 2.000 €. Bei einer Fünftagewoche standen ihr im Kalenderjahr 36 Urlaubstage zu. 
Die Arbeitnehmerin befand sich nach der Geburt ihres Sohnes im Dezember 2010 ab Mitte Februar 2011 bis zur  
Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit Ablauf des 15.5.2012 in Elternzeit. Mit Schreiben vom 24.5.2012 verlangte 
sie von ihrem Arbeitgeber ohne Erfolg die Abrechnung und Abgeltung ihrer Urlaubsansprüche aus den Jahren 2010 
bis 2012. Im September 2012 erklärte dieser die Kürzung des Erholungsurlaubs wegen der Elternzeit.

Die  Richter  des  Bundesarbeitsgerichts  entschieden,  dass  der  Arbeitgeber  nach  der  Beendigung  des 
Arbeitsverhältnisses  am  15.5.2012  mit  seiner  Kürzungserklärung  im  September  2012  den  Anspruch  der 
Arbeitnehmerin  auf  Erholungsurlaub  wegen  der  Elternzeit  nicht  mehr  verringern  konnte.  Demnach  stand  der 
Ergotherapeutin eine entsprechende Abgeltungszahlung zu.

3 Vertrauliches Kollegengespräch – beleidigende Äußerungen über Vorgesetzte

Beleidigt ein Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber, seinen Vertreter und Repräsentanten, einen Vorgesetzten oder seine 
Arbeitskollegen grob, d. h. wenn die Beleidigungen nach Form und Inhalt eine erhebliche Ehrverletzung für den  
Betroffenen bedeutet, stellt dies einen erheblichen Verstoß gegen seine vertragliche Pflicht zur Rücksichtnahme 
aus dem Arbeitsverhältnis dar und kann folglich ebenso einen wichtigen Grund für eine außerordentliche Kündigung 
an sich bilden, wie auch einen solchen für eine ordentliche verhaltensbedingte Kündigung.

Bei  der  rechtlichen Würdigung sind allerdings die Umstände zu berücksichtigen,  unter  denen die betreffenden 
Äußerungen gefallen sind. Geschah dies im Rahmen einer emotional geprägten Auseinandersetzung, vermögen sie 
eine Kündigung des Arbeitsverhältnisses nicht ohne Weiteres zu begründen. Allerdings sind bei der rechtlichen 
Beurteilung in der Wirksamkeit einer darauf gestützten Kündigung die Umstände zu berücksichtigen, unter denen 
die diffamierende und/oder ehrverletzende Äußerung gefallen ist.

Werden  diffamierende  und  ehrverletzende  Äußerungen  über  Vorgesetzte  oder  Kollegen  nur  in  vertraulichen 
Gesprächen unter  Arbeitskollegen abgegeben,  so kann unter  Umständen die  außerordentliche  Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses ebenso wie die ordentliche Kündigung nicht gerechtfertigt sein. Denn vertrauliche Äußerungen 
unterfallen  dem  Schutzbereich  des  allgemeinen  Persönlichkeitsrechts.  Die  vertrauliche  Kommunikation  in  der 
Privatsphäre ist Ausdruck der Persönlichkeit und grundrechtlich gewährleistet. Der Arbeitnehmer darf regelmäßig 
darauf vertrauen, seine Äußerungen werden nicht nach außen getragen und der Betriebsfrieden nicht gestört bzw. 
das Vertrauensverhältnis nicht zerstört. Hebt der Gesprächspartner später die Vertraulichkeit auf, geht dies rechtlich 
nicht zu Lasten des Arbeitnehmers.



4 Bescheinigung von Arbeitsunfähigkeit bis auf Weiteres

Bescheinigt der behandelnde Arzt Arbeitsunfähigkeit „bis auf Weiteres“, ohne einen Endzeitpunkt anzugeben, kann 
aus der Angabe eines Wiedervorstellungstermins nicht geschlossen werden, dass die Dauer der Arbeitsunfähigkeit 
bis zu diesem Termin beschränkt sein soll. Deshalb kann die zuständige Krankenkasse verpflichtet sein, auch über 
den Wiedervorstellungstermin hinaus Krankengeld zu zahlen.

In einem vor dem Landessozialgericht Rheinland-Pfalz entschiedenen Fall litt eine Frau unter Wirbelsäulen- und 
Schulterbeschwerden. Der behandelnde Arzt hat im letzten Auszahlungsschein Arbeitsunfähigkeit „bis auf Weiteres“ 
bescheinigt.  Gleichzeitig  war  ein  Wiedervorstellungstermin  genannt.  Nachdem  der  Medizinische  Dienst  der 
Krankenversicherung (MDK) zu dem Ergebnis gelangt war, die Arbeitsunfähigkeit sei nur bis zu einem früheren 
Termin  belegt,  hat  die  Krankenkasse  eine  weitere  Krankengeldzahlung  abgelehnt,  die  Patientin  müsse  sich 
vielmehr dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stellen. 

Die Frau legte dann zwei weitere Auszahlungsscheine mit einer bescheinigten Arbeitsunfähigkeit bis auf Weiteres 
vor. Ihr Widerspruch gegen den ablehnenden Bescheid wurde nach erneuter Begutachtung durch den MDK von der  
Krankenkasse zurückgewiesen. 

Die  ärztliche  Feststellung der  Arbeitsunfähigkeit  sei  „bis  auf  Weiteres“  vorgenommen worden.  Aus der  bloßen 
Angabe eines Wiedervorstellungstermins könne gerade nicht auf eine Begrenzung der Feststellung geschlossen 
werden. Das Sozialgericht hatte die Krankenkasse bereits dazu verurteilt, mehr als 2 Monate länger Krankengeld 
zu  gewähren.  Tatsächlich  habe  nach  den  nachvollziehbaren  Angaben  der  behandelnden  Ärzte  und  den 
Ausführungen des gerichtlich  bestellten  Gutachters  Arbeitsunfähigkeit  in  dem Zeitraum bestanden,  für  den die 
Krankenkasse durch das Sozialgericht zur Krankengeldzahlung verurteilt worden war.

Rechtsanwalt
Evgenij V. Usarov

Ihr Ansprechpartner in verkehrsrechtlichen Fragen

5 Haftungsverteilung bei Unfall durch Geschwindigkeitsüberschreitung des Vorfahrtsberechtigten

Die Verletzung des Vorfahrtsrechts durch den in die Straße Einfahrenden indiziert sein Verschulden. Wahrt der  
Einfahrende das Vorfahrtsrecht des fließenden Verkehrs nicht und kommt es deshalb zu einem Unfall, hat er in der  
Regel, wenn keine Besonderheiten vorliegen, in vollem Umfang oder doch zum größten Teil für die Unfallfolgen zu  
haften. 

Es kommt aber eine Mithaftung des im fließenden Verkehr befindlichen Fahrers bei Überschreitung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit  bzw.  der  „angemessenen  Geschwindigkeit“  in  Betracht.  So  haben  die  Richter  des 
Oberlandesgerichts  Naumburg  entschieden,  dass  eine  Geschwindigkeitsüberschreitung  von  ca.  50  %  eine 
Haftungsverteilung von 50 % rechtfertigt.

Rechtsanwältin
Malice Seferi
 

Ihre Ansprechpartnerin in familienrechtlichen Fragen

6 Umgang eines Vaters mit seinem Sohn – Begrenzung auf monatlichen Briefkontakt

Das Umgangsrecht eines Elternteils steht unter dem Schutz des Grundgesetzes. Eine Einschränkung oder der 
Ausschluss des Umgangsrechts kommen jedoch dann in Betracht, wenn nach den Umständen des Einzelfalls der 
Schutz  des  Kindes  dies  erfordert,  um  eine  Gefährdung  seiner  seelischen  oder  körperlichen  Entwicklung 
abzuwehren. Dabei kommt dem erklärten Willen des Kindes mit zunehmendem Alter vermehrt Bedeutung zu.

Die Richter des Bundesverfassungsgerichts kamen in ihrem Beschluss vom 25.4.2015 zu der Entscheidung, dass 
der Umgang des Vaters mit seinem Sohn auf einen monatlichen Briefkontakt begrenzt werden kann, wenn durch



einen intensiveren Kontakt eine Kindeswohlgefährdung zu befürchten ist.

In dem Fall aus der Praxis hatte der Sohn bei einer Anhörung vor Gericht durchgehend und vehement jegliche  
Umgangskontakte mit seinem Vater abgelehnt. Durch die Briefe könnte der Vater den Kontakt zu seinem Sohn 
halten und dem Kind dadurch sein fortwährendes Interesse an ihm und seinem Wohlergehen zeigen.

Rechtsanwalt
Hakan Taskin

Ihr Ansprechpartner in zivilrechtlichen Fragen

7 Mehr Transparenz bei der Kreditvergabe

Bei der Entscheidung, ob eine Bank einen Kredit bewilligt oder nicht, spielt der sog. „Scorewert“ des Antragstellers eine  
große Rolle. Kreditinstitute errechnen, wie zahlungsfähig ihre Kunden sind. Es stellt sich jedoch die Frage, auf welche 
Angaben sich die Banken dabei stützen.

Das  Scoring  ist  weit  verbreitet.  Mit  dem  mathematisch-statistischen  Verfahren  berechnen  Kreditinstitute  die 
Wahrscheinlichkeit, ob einzelne Verbraucher ihre Schulden zurückzahlen können. Zur Berechnung greifen die Banken 
auf verschiedene Daten zurück, z. B. auch auf Daten der Schufa.

Aus den erhobenen Daten wird ein Scorewert errechnet, der mit darüber entscheidet, wie kreditwürdig ein Antragsteller 
eingestuft wird. Eintragungen bei der Schufa oder anderen Auskunfteien, die auf schlechte wirtschaftliche Verhältnisse 
hindeuten, können zu höheren Zinsen oder gar zur Ablehnung des Kredits führen. Wird ein Kredit von einer Bank oder  
einem Unternehmen infolge einer negativen Auskunft abgelehnt, muss sie den Kunden umgehend informieren. Sonst 
droht ein Bußgeld.

Die  herangezogenen  Daten  für  das  Scoring  sind  jedoch  häufig  falsch  und  unvollständig.  Deshalb  ist  es  u.  U.  für 
Verbraucher ratsam, die  Daten zu prüfen.  Jeder  hat  das Recht,  mit  einer  Eigenauskunft  bei  einer  Auskunftei  seine 
gespeicherten  Daten  einzuholen.  So soll  der  Verbraucher  bei  einer  Kreditabsage nachvollziehen können,  woran  es 
gelegen hat.

Betroffene haben auch gegenüber Banken einen detaillierten Auskunftsanspruch, sodass Kreditinstitute Kunden in alle 
erhaltenen oder erstellten Scorewerte der vergangenen 6 Monate Einblick gewähren müssen. Eine Bank kann auch an  
eine Auskunftei verweisen – allerdings nur dann, wenn sie deren Scorewert ohne eigene Bestandteile verwendet hat. 
Auskunfteien und Banken sind verpflichtet, fehlerhafte Daten zu korrigieren.

Einmal jährlich können kostenlos – auch online – folgende Auskünfte eingeholt werden:
• welche Daten zur Person sind gespeichert und woher stammen sie,
• welche Scorewerte sind an wen innerhalb der vergangenen 12 Monate übermittelt worden,
• wie hoch ist mein aktueller Scorewert,
• welche Datenarten wurden für das berechnete Ergebnis genutzt,
• wie ist mein Scorewert zustande gekommen,
• welche Bedeutung hat mein Scorewert?

Anmerkung: Haben Sie Interesse an einem Darlehen, sollten Sie Ihrer Bank verdeutlichen, dass Sie zunächst nur eine 
Konditionenabfrage wollen – und noch keinen Kreditantrag stellen. Holt diese eine Schufa-Auskunft ein, sollte sich die  
Bewertung der Bonität (Kreditwürdigkeit) bei der Schufa für allgemeine Kreditsicherung nicht verschlechtern.

Bitte beachten Sie! Auch wenn Sie Rechnungen zügig begleichen und Ihre Raten pünktlich zahlen, hat das Einfluss auf 
den Scorewert.  Ist  bei  einer Auskunftei  eine Forderung registriert,  die Sie bestreiten,  sollten Sie das der Auskunftei  
mitteilen.



Rechtsanwalt
Bercan Vekiloglu

Ihr Ansprechpartner in reiserechtlichen Fragen

8 Verletzung eines Reisenden durch defekte Liege im Hotel

Die Verletzung von Obhuts- und Fürsorgepflichten des Reiseveranstalters gegenüber dem Reiseteilnehmer, unter 
die auch Verkehrssicherungspflichten fallen, kann ein reisevertragliche Ansprüche auslösender Reisemangel sein. 
Hiernach liegt ein Reisemangel vor, wenn von der Einrichtung des vom Reiseveranstalter ausgewählten Hotels eine 
Gefahr für die Sicherheit des Reisenden ausgeht, mit der er nicht zu rechnen braucht.

Im  Rahmen  seiner  Obhuts-  und  Fürsorgepflichten  hat  der  Veranstalter  alle  sicherheitsrelevanten  Teile  der 
Hotelanlage  in  regelmäßigen  Abständen  während  der  Vertragsdauer  durch  einen  sachkundigen  und 
pflichtbewussten  Beauftragten  im  Hinblick  auf  solche  Risiken,  die  sich  bei  genauem  Hinsehen  jedermann 
offenbaren, überprüfen zu lassen. Hierzu gehört die Kontrolle des allgemeinen baulichen Zustandes der Unterkunft, 
um sicherzustellen, dass von sicherheitsrelevanten Einrichtungen wie Treppen, elektrischen Anlagen, Balkongittern 
etc. keine Gefahren für den Reisenden ausgehen.

Die Überprüfungspflicht geht aber nicht so weit,  dass jeder einzelne Einrichtungsgegenstand ständig auf seine 
Funktionsfähigkeit  zu  überprüfen  ist,  sondern  beschränkt  sich  nur  auf  allgemein  als  gefährlich  anzusehende 
Einrichtungsgegenstände.  Bei  „normalem“  Mobiliar,  wie  z.  B.  Liegen,  handelt  es  sich  nicht  um  besonders 
gefährliche Einrichtungsgegenstände, die einer besonderen Überprüfung bedürfen.

In einem Fall aus der Praxis wurde einem Reisenden eine Fingerkuppe abgetrennt, als aufgrund eines Defekts das 
Kopfteil einer Liege wegklappte. Daraufhin verlangte dieser von dem Reiseveranstalter Schadensersatz. Diesen 
lehnten die  Richter  des  Oberlandesgerichts  Düsseldorf  jedoch ab,  da es  sich bei  Liegen um sog.  „normales“ 
Mobiliar handelt.

Basiszinssatz
nach § 247 Abs. 1 BGB
maßgeblich für die  
Berechnung von Verzugszinsen

Seit 1.1.2015 = 0,83% | 1.7.2014 – 31.12.2014 = 0,73 % | 
1.1.2014 – 30.06.2014 = 0,63 % 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter:
http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Verzugszinssatz ab         
1.1.2002:
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern : Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern : Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte

Verbraucherpreisindex
(2005 = 100) 2015:    Mai = 107,1; April = 107,0; März = 107,0; Februar = 106,5;

             Januar = 105,5

2014:    Dezember = 106,7; November = 106,7; Oktober = 106,7; September = 107,0;
             August = 107,0; Juli = 107,0; Juni = 106,7; Mai = 106,4; April = 106,5; 
             März = 106,7; Februar = 106,4; Januar = 105,9
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex - Originalwerte

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung.


